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Protokoll Ober die öffentUche Landtagssltzung 
vom 23. Dezember 1953 

(Fortsetzung) 

RechenüchaftHbericlit 

Präsident D. S t r u b : Wi r haben nun die Be 
Handlung des Rechenschaftsberichtes f ü r das 
Jahr 1952 vorzunehmen. Wünscht jemand htezu 
Stellung zu nehmen ? 

Abg. Dr. Ivo B e c k : Ich erlaube mir, zuhan
den der Regierung eine Anregung anzubringen. 
Die Regierung hat einmal — glaublich im Jahre 
1947 — die Gerichts- und Verwaltungsentschei
de in einer separaten Broschüre veröffentlicht. 
Ich wäre sehr dafür , und ich glaube hier auch 
im Namen aller Rechtsanwälte und Rechtsagen
ten zu sprechen, wenn auch die Entscheide un
serer Obersten Gerichtshöfe veröffentlicht und 
alle diese Entscheide in einem separaten Büch
lein herausgegeben wUrden. Es wäre f ü r die in
teressierten Kreise Interessant, zu wissen, wie 
unsere Gerichte entscheiden. Jedenfalls würde 
die Veröffentlichung der Entscheidungen auch 
zur Rechtspflege beitragen. Bedeutende Mehr
kosten dü r f t en durch die Herausgabe dieser 
Druckschrift nicht entstehen, denn jeder Inter
essent würde bestimmt gerne den entsprechenden 
Preis d a f ü r bezahlen. 

Regierui^schef-SKllVe*rtreter'"F. N i f j g " : Die 
se Anregung d ü r f t e wahrscheinlich so gemeint 
sein, d a ß nur eine Auswahl von Gerichtsent
scheiden veröffentlicht wird, und zwar nur von 
solchen Fällen, die auch die zweite und dritte 
Instanz durchlaufen haben. 

Abg. Dr. Ivo B e c k : E s dür f t en darin meiner 
Auffassung nach auch Entscheidungen der Re 
gierung enthalten sein. E s gibt doch hie und da 
E<ntscheide der Regierung, die von allgemeinem 
Interesse sind .und z. B . Gemeinden usw. betref
fen, die aber nicht an die zweite Instanz weiter
gezogen werden. Aus diesen Entscheidungen 
könnten dann gewisse Richtlinien entnommen 
werden. 

Regierungschef-Stellvertreter F . N i g g : Es 
würde dies also die Entscheide der Regierung, 
der Verwaltungsbeschwerde-Instanz, der Gerich 
te und des Staatsgerichtshofes betreffen. Wenn 
sich der Landtag f ü r die Veröffentl ichung der 
Entecheide ausspricht, wird die Regierung die 
notwendigen Vorkehrungen treffen. 

Präsident D . S t r u b : Der Vorschlag des 
Herrn Abgeordneten Dr . Beck ist sehr zu begrtt 
Ben. Die Veröffentl ichung der Entscheidungen 
aller Verwaltungs- und Gerichtsinstanzen wäre 
f ü r unsere Rechtssprechung sicher sehr wert
voll ; wir kämen damit zu vermehrten eigenen 
Kommentaren. Wenn sich niemand gegen den 
Vorschlag des Herrn Abgeordneten Dr. Beck 
äußert , nehme ich Zustimmung des Landtages 
an. 

Die Verlesung des Rechenschaftsberichtes er
achte ich nicht als notwendig, da derselbe j a al
len Herren Abgeordneten zugestellt wurde. Ich 
stelle denselben zur Diskussion. 

Nachdem die Diskussion nicht benutzt wird, 
schreite ich zur Abstimmung. Wer mit dem Re 
chenschaftsbericht der fürst l ichen Regierung f ü r 
das Jahr 1952 einverstanden ist, wolle dies durch 
Handerheben zu erkennen geben. 

Der Rechenschaftsbericht wird einstimmig ge
nehmigt. 

werden heute schon die Gemeinden wenig dar 
bach gefragt, wie und auf welche Ar t am Rhein 
gebaut werden soll. Mit der Leitung der Rhein
schutzbauten und bedingt durch die vertraglichen 
(Vereinbarungen mit der Schweiz und Oesterreich 
bestimmt das Land so ziemlich souverän die 
Bauten am Rhein. Den Gemeinden wird einfach 

Landtag mit dem Ersuchen ein, denselben zusara- ihr Kostenanteil bei der Landeskasse angelastet, 
men mit den Budgetberatungen f ü r das Jah r | Das Land unterhäl t heute das Straßennetz zum 

2. Uebemahme der Rheinwuhrbaukosten 
.durch das Land 

Präsident D. S t r u b : Bevor wir zur Behand 
lung des Haupttraktanenpunktes, des Finanzge
selzes und Voranschlags f ü r das Jahr 1954, über
gehen, möchte ich eine Eingabe einiger Herren 
Abgeordneten an den Landtag bekanntgeben*: 

«Die unterzeichneten Landtagsabgeordneten 
bringen, gestützt auf die Art . '60 und 64 der Ver
fassung, sowie Ar t . 21, lit. c, und Ar t . 35, Zif
fer 5, des Gesetzes vom 31. August 1922'betref
fend die Ausübung der politischen Volksrechte 
in Landesangelegenheiten, nachstehenden Geset
zesvorschlag betreffend die Uebernahme der 
Rheinwuhrbaukosten auf das Land dem hohen 

1954 ebenfalls in Beratung zu ziehen. 

Oe.tetzesvorschlag 
Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 

Jahrgang 1953 Nr. ausgegeben am 
G e s e t z 

vom 
betreffend die Uebernahme der Rheinwuhrbau

kosten auf das Land. 

Dem nachfolgenden, vom Landtage in seiner 
Sitzung vom gefaßten Beschlüsse er
teile Ich Meine Zustimmung: 

A r t . 1 
Das Land Ubernimmt ab 1. Jänner 1954 sämt-1 Vorlage eingebracht wurde, ist die Sorge um die 

liehe Kosten, die aus der Instandhaltung, und Finanzentwicklung der Rheingemeinden. Die E i n 
Verstärkung der Rheinwuhre und der Durchfüh-I nahmen der Gemeinden sind nicht in dem Maße 
rung anderweitiger Rheinschutzbauten erstehen. 1 wie diejenigen des Landes gestiegen. Während 

Die Gemeinden haben den f ü r die Vers tä rkung U88 L a n d d a n k d e r zusätzlichen Einnahmen die 
des Rheinwuhres allenfalls benötigten Boden] ' e t z t e n J a h r e « r o ß e Beträge überall in Bauten 
längs des Rheinwuhres kostenlos zur Verfügung Jliineinstecken konnte, ist es den Gemeinden 

allergrößten Teil bis in die Alpen hinein. Die 
Rheinbrücken bleiben den Gemeinden angelastet, 
Die Verhältnisse änderten sich aber auch hier 

Imit der Zeit von Grund auf. Die Rheinbrücken 
dienen nicht nur mehr den angrenzenden Gemein 

Iden zum Wirtschaftsverkehr, f ü r den sie viel 
leicht ursprünglich gebaut waren. Sie stellen 

('heute nichts mehr anderes als ein kurzes Ver 
bindungsstück im internationalen Straßenver 
kehr dar. Es ist nicht einzusehen, weshalb ge 

|jrade diese kurzen Strecken, soweit es den liech 
^tensteinischen Anteil betrifft, den Gemeinden 
| gehören sollen, auch wenn sich das Land bisher 
namhaft am Unterhalt der Brücken beteiligte, 

Wohl einer der Hauptgrüüde, warum diese 

zu stellen. 
A r t . 2 

ör allem , den Rheingemeindpn.. — .taqjn metir 
möglich gewesen, die öffentlichen Aufgaben zu 
erfüllen. Sie mußten sich wesentlich einschrän Das Land übernimmt den bisher auf die Ge- •, • . ., . . . . . . .. 

meinden Balzen,, Vaduz, Schaan. Gamprin undl*™' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t lieh stark anziehen wollten. Es ist daher nicht 
mehr als am Platze, wenn der Staat hier einen 
Ausgleich schafft und die Gemeinden von einer 
Last befreit, die im Grunde genommen eben 

Dieses Gesetz wird als nicht dringlich erklärt | seine Sache (st. Die Rheingemeinden haben im 
Laufe der letzten Jahre gewaltige Lasten ge 
tragen. Wie auch aus dem Rechenschaftsbericht, 

Ruggell entfallenden Anteil f ü r Unterhalt und 
Instandstellung der Rheinbrücken. 

A r t. 3 

und tritt auf den 1. Jänner 1954 in Kraf t . 
Vaduz, am . . . Dezember "1953. 

gez. Josef Büchel, Paul Büchel, Gebhard Gerner.» 
der den Herren Abgeordneten vorliegt, ersieht-
lic ich ist, trugen die Gemeinde Ruggell in den Jah-

T . . „ _,, . . „ . , ren 1927 bis 1952 rund Fr . 130 000.—, Gamprin 
Ich stelle diese Eingabe und die Gesetzesvor-1 d F r n 6 m . - , Eschen Fr . 107 000. 

läge zurgrundsä tz l i chen Diskussior..denn^ es;ut g c h a a n F r . 292 000 . - , Vaduz Fr . 248 0 0 0 . - , 
notwembg d a ß wir uns über diese Angelegenheit T r . e 8 e n F r 4 1 6 m ^ B a h e n ^ m ^ _ 
gnmdsätzl ich aussprechen, bevor wir auf d.e R h e i n w u h r k o 8 t e n . Wenn man bedenkt, d a ß ge-
Budgetberatungen eintreten. rade kleine Gemeinden eine verhältnismäßig gro 

Abg. Josef B ü c h e l : Der Vorschlag ist mit ße Strecke am Rhein besitzen, wie Ruggell mit 
dem Ersuchen an den Landtag gegangen, densel- Uber 4 Kilometern, das die nächsten Jahre mit 
ben wenn möglich noch anläßlich der Budgetbe- der Rheinwuhrerhöbung an die Reihe kommt,' so 
ratungen gleichfalls in Beratung zu ziehen. Die kann man nur an diesen Zahlen ermessen, welche 
Begründung des Vorschlages fä l l t mir nicht Last es f ü r eine kleine Rheingemeinde bedeutet, 
schwer. Gemäß Ar t . 5 des Rheinwuhrgesetzes wenn sie weiter mit dem gleichen Kostenanteil 
vom 16. Oktober 1865 hatten die Gemeinden die I belastet wird. Die Steuerzuschläge der Gemein 
Rheinwuhrschutzbauten auszuführen. Sie hatten den geben ungefähr folgendes B i l d : 

Ruggell 

Gamprin 

im Jahre 1932 ca. F r . 8000.— 
im Jahre 1952 ca. F r . 40000.— 

im Jahre 1932 ca. Fr . 6000.— 
im Jahre 1952 ca. F r . 25000.— 

edoch das Recht, die Kosten der Wuhr- und 
Dammbauten auf den Grundbesitz, die am Ge
meindenutzen teilnehmenden Haushaltungen und 
die Pächter der Rheinauengrundstücke umzule
gen. Nachdem die Rheinhocbwuhre und Binnen 
dämme erstellt waren, sicherte das Land in § 3 |Die beiden Gemeinden benötigen diese Steuer 
des Gesetzes betreffend die Instandhaltung der eingänge fast zur Häl f te zur Verzinsung der 
Rheinschutzbauten vom 16. Dezember 1891 an Schulden 
die den Gemeinden dadurch entstehenden Kosten mich u n d die anderen Herren Abgeordne
f ü r die Instandhaltung der Rheinwuhre einen t e n yeranlaßte, diese Gesetzesvorlage einzubrin-
Kostenbeitrag von 75 Prozent zu, der nur vor- g e n i ^ d i e Erwägung, d a ß das Land im Jahre 
übergehend mit Finanzgesetz f ü r das Jahr 1922 1 g 6 5 n o c h r u n d y 2 Prozent seines Budgets als 
auf die Häl f te und in der Folge jeweils mittels Beitrag an die Rheinwuhrkosten leistete. Damals 
Finanzgesetz wieder auf nur 70 Prozent, anstatt h a t t e d a s L a n d „„gj, herzlich wenig Einkommen, 
wie 1899 auf 75 Prozent, festgesetzt verblieb. Die 1 8 9 2 machte der Anteil der Rheinwuhrbaukosten 
Verfassung unterstellt in Ar t . 21 alle Gewässer a u f Grund des Gesetzes von 1891 f ü r das Land 
dem Hoheitsrecht des Staates und sieht die ge- n o c h 19,2 Prozent des gesamten Budgets aus, 
setzliche Regelung der Abwehr der Gewässerhgos 5,4 Prozent, 1931 14,5 Prozent, 1952 nach 
vor. Es bestehen daher verfassungsrechtlich ab- d e r vorliegenden Rechnung noch 4,9 Prozent. Die 
solut keine Bedenken, den Gemeinden die Bürde Gemeinden belastet ihr Anteil an den Rhein-
der Rheinwuhrerhaltung abzunehmen. Die Ver- wuhrkosten im Verhältnis zu den Steuereingän-
tretung in der Rheinwuhrkommission, der örtli- , g e n w e i t m e h r als das Land. Ich habe bereits 
che Rheinwuhrkommissär und die jederzeitige Lchon auf die Gemeinden Ruggell und Gamprin 
Möglichkeit der Einf lußnahme auf die Rhein- hingewiesen; aber auch die Gemeinde Triesen 
wuhrschutzbauten im Wege der Gemeindevorstel- bezahlte beispielsweise vom Jahre 1927 bis 1935 
lung, der Interpellation im Landtage oder der In- rund F r . 80 000.— Rheinwuhrkosten, während 
itiative sichern jede Gemeinde genügend, ihre Zuschläge zur Landessteuer f ü r diesen Zeit
gesonderten Interessen wahrnehmen und vertre- r äum zusammen mi t dem Anteil an den Gesell
ten zu können. Gemäß den Vert rägen mit der scha f t s s t eüem nur F r . 255000.— ausmachten, 
Schweiz aus den Jahren 1837 und 1847 betref- d . ^ d a ß die Gemeinde 31 Prozent ihrer gesam 
fend die Korrektion des Rheins bildet die Strom- ten Steuereinnahmen an die Rheinwuhrkosten 
mitte die Landesgrenze. E s ist aber Sache des 1 hingab. In den folgenden Jahren von 1936 bis 
Staates, seine Grenzen zu erhalten und zu schüt- 1949, gfo d j e Abschlußbauten im Gemeindegebiet 
zen und nicht Sache der Gemeinden. Praktisch I Triesen zum größten Teil beendet waren, betrug 

die Rheinwuhrbelastung f ü r diese Gemeinde wie
der F r . 349 000.—, das sind rund 42-Prozent der 
gesamten Steuereinnahmen der Gemeinde Triesen 
in diesem Zeitraum. Ebenso hart wie Triesen AÜid 
auch die anderen Gemeinden betrofffn. ^ 

Es rechtfertigt sich daher wohl, die gesamten 
Rheinwuhrerhaltungskosten auf das Land zu 
Ubernehmen. Zu diesem Zwecke ist es notwen
dig, daß man sich vielleicht heute anläßlich der 
Budgetberatungen darüber einig wird, diesen 
schwerbelasteten Gemeinden in ihrem Finanz
haushalt den notwendigen Ausgleich zu verschaf
fen, damit auch diese Gemeinden wieder den öf
fentlichen Aufgaben, die ihrer überall harrgfl, 
seien dies Schulhausbauten, Wasserversorgung, 
Ausbau des Dorfstraßennetzes, auch wirklich ge
recht werden können. 

Abg. Paul B ü c h e l : Den Ausführungen mei
nes Vorredners ist nicht mehr viel beizufügen. 
E r hat die Situation sehr eingehend geschildert, 
und ich kann seine Ausführungen nur bestens 
unterstutzen. Im besonderen möchte ich noch 
auf die Lage der Gemeinde Ruggell . hinweisen, 
die heute eine Schuldenlast von Fr . 255 0 0 0 . ^ 
zu tragen hat, die aus verschiedenen Bauten; — 
Schulhausbau, Kanalisation und anderen Angele
genheiten — resultiert. Demgegenüber belaufen 
sich die Steuereinnahmen auf kaum Fr . 40 000.—; 
wovon die Gemeinde Fr . 20 000.— f ü r die Ver
zinsung ihrer Schulden benötigt, ganz abgesehen 
von der Bezahlung der Rheinwuhrkosten. Aus 
~dleäeh~Erwagurtgfen ^er turTOber^^ 
liegende Eingabe an den Landtag gerichtet mit 
dem Ersuchen, das Land wolle die Rheinwuhr
baukosten zur Gänze Ubernehmen, damit die Ge
meinden ihren dringenden öffentlichen Verpflich
tungen wieder nachkommen können. Die heutige 
Situation ist f ü r die Rheingemeinden untragbar, 
denn die weitere Beitragsleistung an die Rhein
wuhrbaukosten im bisherigen Maße ist f ü r diese 
Gemeinden unmöglich. Ich appelliere deshalb an 
die Herren Abgeordneten, unseren Antrag zu Un
terstützen, damit die Rheinbaukosten inskünf'.ig 
zur Gänze vom Lande übernommen werden. 

Abg. Eugen S c h ä d 1 e r : Ich verstehe die Be
weggründe dieser Eingabe vollkommen und un
ters tütze sie auch. A n und f ü r sich ist es wirk
lich Sache des Staates, f ü r die Rheinwuhrbauten 
aufzukommen. Die kleineren Rheingemeinden 
sind durch die Rheinbatikosten finanziell derart 
festgelegt, d a ß sie ihren anderen baulichen und 
öffentlichen Verpflichtungen nicht mehr nach
kommen können. 

Eine andere Frage ist, ob die Möglichkeit be
steht, die neue Regelung schon auf den 1. Jän
ner 1954 in K r a f t zu setzen. Ich bin der Auffas 
sung, d a ß die Behandlung dieser Frage nöbh zu
rückgestellt und die Regierung angewiesen wer
den sollte, dem Landtage noch eine genaue K o 
stenberechnung einzureichen. Ers t an Hand sol
cher Unterlagen wäre es möglich, auf dieHe-
handlung der Angelegenheit einzutreten. Jeden
falls ist die Regelung der Beitragsfrage der Ge
meinden an die Rheinbaukosten dringend notwen
dig und sollte vom Landtage in allernächster 
Zeit in Beratung gezogen werden. ^ 

Abg. Fidel B r u n h a r t : Ich kann die Aus
führungen meiner Herren Vorredner nur bestens 
unterstützen. E s ist f ü r die Rheingemeinder^ tat
sächlich schwer, wenn nicht unmöglich, andare 
größere Bauarbeiten in Angr i f f zu nehmen, warn 
sie den Großteil ihrer ver fügbaren Steuereinnäh
men an die Rheinbaukosten beitragen niüssen. 
Bekanntlich ha t auch die Gemeinde Balzers vor 
einigen Jahren in einem Jahre F r . 80 000.— an 
die Rheinverbauung leisten müssen. Das ist f ü r 
eine kleine Gemeinde untragbar. Wenn auch das 
Land nicht die gesamten Kosten Übernimmt, so 
sollte die prozentuale Beteiligfing des Landes an 
diesen Kosten in Zukunft doch bedeutendijb$er 
sein. 

Regierungschef-Stellvertreter F . N i g g : E s 
liegt zur Sache auch eine Eingäbe der Geaädade-
vorstehungen von Eschen, Ruggell und Geqypin 
vom 28. November vor. Diese Eingebe h ^ f f o l -
genden Wprtlaut: . . . . " J&e 

«Unterzeichnete Vorsteher .dir'-
Ruggell, Gamprin «nd E s c l ^ erWcfirä die'P 
Regieiaing und des h^hen - I j u & ^ ' f ä p . 
wulu*osten vollständig y « n Lande, zu 
men ^ n d die Gemeinden jjßa befreien. 


